
 

 

Benutzungs- und Gebührensatzung zum Verleih des Tageslichtbeamers mit Leinwand 

des Amtes Brück 

 

Auf der Grundlage der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 

Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, Nr. 

8, S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2024 (GVBl. I/24, Nr. 

31), in Verbindung mit den §§ 140, 3 und 28 der Kommunalverfassung des Landes 

Brandenburg in der Fassung vom 05. März 2024 (GVBl. I/24, Nr. 10), hat der Amtsausschuss 

in seiner Sitzung am _____________ folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Geltungsbereich, Nutzer 

(1) Das Amt Brück erhebt als Gegenleistung für die Nutzung des Tageslichtbeamers eine 

Gebühr. 

 (2) Die Nutzungsbedingungen werden in der Nutzungsvereinbarung geregelt. 

 

§ 2 Höhe der Gebühr, Entstehen der Gebührenpflicht 

(1) Die Gebühr für die Nutzung des Tageslichtbeamers mit Leinwand beträgt: 

a. 50,00 € (inkl. 19 % USt) für gemeinnützige Vereine je Veranstaltung, 

b. 150,00 € (inkl. 19 % USt) für kommerzielle Zwecke je Veranstaltung, 

c. 100,00 € (inkl. 19% USt) für private / andere Vereine je Veranstaltung 

      d. unentgeltlich für kommunale Veranstaltungen der amtsangehörigen 

Gemeinden/Stadt gemäß Beschluss über kommunale Veranstaltungen und für 

Veranstaltungen der kommunalen Gremien (GV/SVV, Ausschüsse, 

Einwohnerversammlungen usw.)  

(2) Mit dem Nutzer wird eine Nutzungsvereinbarung geschlossen. 

(3) Die Gebührenpflicht entsteht auf Grundlage der Nutzungsvereinbarung. 

 

§ 3 Gebührenschuldner, Fälligkeit der Gebühr 

(1) Gebührenschuldner sind die jeweils nutzenden Vereine, Gemeinden, die Stadt Brück oder 

kommerzielle Nutzer. 

(2) Die Gebühr sowie eine Kaution in Höhe von 200,00 € sind vor Beginn der Nutzung fällig. 

 Die Kaution wird nicht von unter § 2a. und 2d. genannten erhoben. 

 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Brück, den ……..                                                           M. Ryll 


